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BlitzlichtBlitzlicht
Steuern Recht Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Oktober 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 

Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Recht und 

Wirtschaft zusammengestellt.

Der von einem Erblasser nicht ausgenutzte Verlustabzug kann vom Erben 

nicht mehr bei seiner Einkommensteuerveranlagung geltend gemacht 

werden. Erfreulich für Erben ist, dass dies erst für Erbfälle nach dem 

18. August 2008 gilt. Zunächst sollten alle schon nach dem 12. März 2008 

eingetretenen Fälle von der Entscheidung betroffen sein.

Wer ein Fahrtenbuch führt, dem wird das Finanzamt künftig nicht bei jedem 

kleinen Fehler die Ordnungsmäßigkeit des Fahrtenbuchs aberkennen dürfen. 

Wird z. B. eine Fahrt zur Tankstelle vergessen oder stimmen die Kilometer- 

angaben auf einer Werkstattrechnung nicht mit dem Fahrtenbuch überein, 

handelt es sich um einen kleinen Mangel.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 

Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

10/2008

Unternehmer

Fahrtenbuch kann trotz kleiner 
Mängel ordnungsgemäß sein

Die Frage, welche Anforderungen an 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
zu stellen sind, beschäftigt immer 
wieder die Gerichte. Davon hängt 
letztlich ab, wie der private Nutzungs-
anteil oder der Sachbezugswert er- 
mittelt wird. Nach der Fahrtenbuch-
methode können die Kosten im 
Verhältnis der betrieblichen- zu den 
privaten Fahrten aufgeteilt werden. 
Bei einem nicht ordnungsgemäßen 
Fahrtenbuch ist die ungünstigere 1 %- 
Regelung anzuwenden.

In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall hatte die Lohnsteuer- 
Außenprüfung geringe Mängel fest-
gestellt. So fehlte die Eintragung 
einer Fahrt, für die eine Tankrech-
nung vorlag. Außerdem stimmten 
Kilometerangaben des Fahrtenbuchs 
nicht mit den Angaben in den Werk-
stattrechnungen genau überein. Das 
Gericht hielt diese Mängel nicht für 

 1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

 2 Für den abgelaufenen Monat.
 3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit 
Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalender-
vierteljahr.

 5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektroni-
schem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

 6 Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 01.01.2007 zu 
beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

 7 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialver-
sicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank-
arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. 
Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen 
Krankenkassen ein einheitlicher Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.10. bzw. am 
24.11.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauf-
tragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

 8 Dort, wo der 31.10.2008 ein gesetzlicher Feiertag ist, 
sind die Beiträge am 28.10.2008 fällig und die Beitrags-
nachweise sind bis zum 24.10.2008 einzureichen.

Termine Steuern/Sozialversicherung Oktober und November 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   10.10.2008 1   10.11.2008 2

Umsatzsteuer   10.10.2008 3   10.11.2008 4

Ende der Schonfrist             Überweisung 5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 6

13.10.2008 13.11.2008

07.10.2008 07.11.2008

Gewerbesteuer Entfällt 17.11.2008

Grundsteuer Entfällt 17.11.2008

Ende der Schonfrist             Überweisung 5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:                         Scheck 6

Entfällt 20.11.2008

Entfällt 14.11.2008

Sozialversicherung 7 

Bei Sozialversicherung entfällt die Schonfrist   29.10.2008 8 26.11.2008

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.
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ausreichend, die Ordnungsmäßigkeit 
des Fahrtenbuchs zu versagen.

Stille Reserven eines betrieblichen 
Arbeitszimmers im gemeinsamen 
Haus von Eheleuten nur zur Hälfte 
steuerpflichtig

Ein Ehemann nutzte einen Kellerraum 
im gemeinschaftlichen Haus der Ehe-
leute für seine Arztpraxis. Er machte 
die Absetzungen für Abnutzung (AfA) 
hierauf auch hinsichtlich des Anteils 
seiner Frau als Betriebsausgaben gel- 
tend. Als er seine Arztpraxis veräu-
ßerte, versteuerte das Finanzamt den 
Veräußerungsgewinn des Kellerraums 
auch hinsichtlich des hälftigen Anteils 
der Ehefrau, weil hierauf auch die AfA 
gewährt worden war.

Nach einem Urteil des Bundesfinanz-
hofs musste der Arzt aber nur die stil-
len Reserven seines hälftigen Anteils 
versteuern, weil nur dieser notwen-
diges Betriebsvermögen war.

Durch Untreue entstandene oder 
verursachte Aufwendungen sind 
keine Betriebsausgaben

Ein Versicherungsvertreter hatte für 
die Versicherungsgesellschaft auch 
Inkassovollmacht. Einen großen Teil 
der im Namen und für Rechnung der 
Gesellschaft einzuziehenden Versiche- 
rungsbeiträge unterschlug er. Nach 
Aufdeckung der Unterschlagungen 
schloss die Versicherungsgesellschaft 
mit ihrem Vertreter einen verzins-
lichen Darlehensvertrag. Die Rück-
zahlung erfolgte durch die Abtretung 
von Provisionsansprüchen. Zinsauf-
wendungen für dieses Darlehen 
machte der Versicherungsvertreter 
ebenso als Betriebsausgaben gel-
tend wie im Zusammenhang mit der 
Darlehensvereinbarung angefallene 

Steuerberatungs- und Notariatskos-
ten. Das Finanzamt lehnte dies ab. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Fi-
nanzamt Recht.

Schuldzinsen sind nur als Betriebs-
ausgaben abzugsfähig, wenn sie für 
ein betrieblich veranlasstes Darlehen 
geleistet werden. Maßgebend ist die 
tatsächliche Verwendung der Darle-
hensmittel. Für private Zwecke ver-
wendete Darlehen sind Privatschul-
den. Entsprechendes gilt auch für 
die Entnahme von fremdfinanzierten 
Wirtschaftsgütern des Betriebsver-
mögens. Mit deren Entnahme sind 
auch die damit im Zusammenhang 
stehenden Verbindlichkeiten ins Pri-
vatvermögen zu überführen.

Mit den für die Versicherungsgesell-
schaft vereinnahmten Beiträgen wur-
den private Verbindlichkeiten getilgt. 
Damit wurden die zunächst für betrieb-
liche Zwecke vereinnahmten Beträge 
privat entnommen. Durch die Ver-
knüpfung der eingenommenen Bei- 
träge mit den gleichzeitig entstan-
denen Verbindlichkeiten gegenüber 
der Versicherungsgesellschaft wur-
den mit der Entnahme der Beiträge 
die bisherigen betrieblichen Verbind-
lichkeiten in Privatschulden umquali-
fiziert.

Die Beratungs- und Notargebühren 
standen in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Abschluss des 
(privaten) Darlehensvertrags. Des-
halb waren auch diese nicht als Be-
triebsausgaben abzugsfähig.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Keine Kürzung der Bewirtungs- 
kosten und kein besonderer 
Nachweis bei Übernahme der 
Kosten des Dienstherrn

Bewirtungskosten können nur dann 
als Betriebsausgaben oder Werbungs- 
kosten abgezogen werden, wenn eine 
ordnungsgemäße Rechnung vorliegt 
sowie der Nachweis über den Anlass 
der Bewirtung und die Namen der 
teilnehmenden Personen erbracht 
wird. Außerdem sind diese Aufwen-
dungen auf einem besonderen Konto 
in der Buchführung oder bei anderen 
Einkünften gesondert aufzuzeichnen. 
Liegen alle Voraussetzungen vor, sind 
die Bewirtungskosten um 30 % zu 
kürzen.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass diese Voraussetzungen 
nicht vorliegen müssen und auch 
keine Kürzung der Bewirtungskosten 
vorzunehmen ist, wenn ein Arbeit-
nehmer nicht selbst als Bewirtender 
auftritt, sondern sein Dienstherr. Die 
Aufwendungen sind voll abzugsfä-
hig.

Im Rahmen einer vom Dienstherrn 
veranstalteten militärischen Veran-
staltung wurde ein General in den 
Ruhestand verabschiedet. Die Kos-
ten der Feier musste der General 
z. T. selbst tragen, weil keine ausrei-
chenden dienstlichen Mittel vorhan-
den waren. Diese Kosten hatte er als 
Werbungskosten geltend gemacht.

Steuerfreiheit von Nachtarbeits-
zuschlägen nur bei Nachweis 
möglich

Steuerfrei sind Zuschläge, die für tat-
sächlich geleistete Nachtarbeit neben 
dem Grundlohn gezahlt werden. Der 
Zuschlag darf 25 % des Grundlohns 
nicht übersteigen. Grundlohn ist der 
Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer 
bei der für ihn an sich maßgebenden 
regelmäßigen Arbeitszeit zusteht. 
Dieses Arbeitsentgelt ist in einen 
Stundenlohn umzurechnen und mit 
höchstens 50 € anzusetzen. Nachtar-
beit ist die Arbeit in der Zeit von 20.00 
Uhr bis 6.00 Uhr. Die Steuerfreiheit 
setzt immer voraus, dass neben dem 

Hinweis

Wo die Grenzen für den Begriff 
„kleinere Mängel“ liegen, dürfte 
weiterhin eine Frage der Ausle-
gung sein. Immer wieder tragen 
Autowerkstätten in ihre Rechnun- 
gen falsche Kilometerangaben ein. 
Dies hat auch das Gericht festge-
stellt.
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Grundlohn tatsächlich ein Zuschlag 
für nachgewiesene Nachtarbeit ge-
zahlt wird. Ein solcher Zuschlag kann 
in einem Gesetz, einer Rechtsverord-
nung, einem Tarifvertrag, einer Be-
triebsvereinbarung oder einem Ein-
zelarbeitsvertrag geregelt sein.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster können Nachtarbeitszu-
schläge auch bei mündlich geschlos-
senen Arbeitsverträgen als neben 
dem Grundlohn vereinbart angese-
hen werden. Die tatsächliche Nacht-
arbeitsleistung ist allerdings konkret 
nachzuweisen. Für den Nachweis ist 
erforderlich, dass über die tatsäch-
lich erbrachte Arbeitsleistung in den 
Nachtstunden Einzelaufzeichnungen 
geführt werden. Das Finanzgericht 
sieht den Nachweis als erbracht 
an, wenn die tatsächlich geleistete 
Nachtarbeit zu arbeitsvertraglich ge-
regelten Zeiten angefallen ist und auf 
Grund des individuellen Arbeitszeit-
kontos des Arbeitnehmers nachvoll-
zogen werden kann.

Abschließend entscheiden muss nun 
der Bundesfinanzhof.

Kapitalzahlung aus einer 
Direktlebensversicherung unter- 
liegt Beitragspflicht zur gesetz-
lichen Krankenversicherung

Das Bundesverfassungsgericht hat 
eine Gesetzesänderung gebilligt, 
durch die Kapitalleistungen aus Direkt-
lebensversicherungen der Beitrags-
pflicht zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterworfen werden. Bis 
zum Zeitpunkt dieser Gesetzesneu-
fassung bestand eine Beitragspflicht 
nur für fortwährende Leistungen in 
Form eines regelmäßigen, monatli-
chen Versorgungsbezugs.

Das Gericht stellte fest, durch den 
Einbezug der Kapitalzahlungen habe 
der Gesetzgeber die Verfassung nicht 
verletzt. Es liege kein Verstoß gegen 
den allgemeinen Gleichheitssatz vor, 
denn es sei kein wesentlicher Un-
terschied bezüglich der laufend ge-
zahlten Versorgungsbezüge und der 
Kapitalleistungen ersichtlich. Die Bei- 
tragspflicht sei auch nicht unverhält-
nismäßig, denn sie stelle ein geeig-
netes und erforderliches Mittel zur 
Stärkung der Finanzgrundlage der ge-

setzlichen Krankenversicherung dar. 
Schließlich verstoße die Neuregelung 
auch nicht gegen den rechtsstaat- 
lichen Vertrauensschutz. Es handele 
sich um eine sog. unechte Rückwir-
kung, die gerechtfertigt sei, weil das 
Interesse des Einzelnen die gesetz-
lich verfolgten Gemeinwohlinteres-
sen bei der gebotenen Interessen- 
abwägung nicht überwiegt.

Alle Steuerpflichtige

Zeitraum für Verlustabzug in 
Erbfällen verlängert

Der Bundesfinanzhof hatte ent-
schieden, dass der vom Erblasser 
nicht ausgenutzte Verlustabzug 
vom Erben künftig nicht mehr bei 
seiner Einkommensteuerveranla- 
gung geltend gemacht werden 
kann. Da Erben diesen Verlustab-
zug bisher geltend machen konn-
ten, gewährt das Gericht für alle 
Erbfälle, die bis zum Ablauf des 
Tages der Veröffentlichung der 
Entscheidung (12. März 2008) ein-
getreten sind, Vertrauensschutz.

Erfreulich ist, dass die neue Re-
gelung für Erbfälle nach einem 
Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen erst nach dem 
Tag der Veröffentlichung im Bun-
dessteuerblatt gilt, also nach dem 
18.08.2008.

Änderung der Freistellungs- 
aufträge prüfen

Zum 1. Januar 2009 wird die Abgel-
tungsteuer auf Kapitalerträge einge-
führt. Zum gleichen Zeitpunkt werden 
Sparerfreibetrag und Werbungskos- 
tenpauschbetrag zu einem Sparer-
Pauschbetrag zusammengeführt, der 
dann 801 € für Alleinstehende und 
1.602 € für zusammenveranlagte Ehe- 
gatten beträgt.

Das Bundesministerium der Finanzen 
weist darauf hin, dass die vor dem 
1. Januar 2009 erteilten Freistellungs-
aufträge weiterhin ihre Gültigkeit be-
halten, wobei eine Beschränkung auf 
einzelne Konten nicht mehr möglich 
ist.

Umsatzsteuer

Von einem EU-Mitgliedstaat 
ausgestellte Unternehmer- 
bescheinigung bindet regelmäßig 
deutsche Finanzbehörden

Der Bundesfinanzhof hat im An-
schluss an die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs entschie-
den, dass im Vorsteuer-Vergütungs-
verfahren die von einem anderen 
EU-Mitgliedstaat ausgestellte Unter-
nehmerbescheinigung regelmäßig die 
deutschen Finanzbehörden bindet.

Das Bundeszentralamt für Steuern, 
das für die Vorsteuer-Vergütung zu-
ständig ist, muss davon ausgehen, 
dass der Antragsteller in dem an-
deren EU-Mitgliedstaat als Unter-
nehmer umsatzsteuerpflichtig und 
ansässig ist. Hat das Bundeszentral-
amt Zweifel an der Richtigkeit der Be-
scheinigung, darf es allerdings Auf-
klärungsmaßnahmen, z. B. Anfragen 
an die ausländische Steuerbehörde, 
durchführen. Ergeben die Maßnah-
men, dass der Antragsteller kein aus-
ländischer Unternehmer ist, z. B. weil 
er tatsächlich nicht im Ausland ansäs-
sig ist, entfällt die Bindungswirkung.

Hinweis

Vor dem 01.01.2009 sollten alle 
Freistellungsaufträge geprüft wer-
den. Dabei ist auch darüber nach-
zudenken, ob der Freistellungs-
auftrag zukünftig nur noch dem 
Institut erteilt wird, bei dem vo-
raussichtlich die höchsten Zinsein-
nahmen anfallen werden. Ob eine 
Option zur Einkommensteuerver-
anlagung vorteilhafter ist, kann in 
vielen Fällen erst nach Ablauf des 
jeweiligen Kalenderjahres fest-
gestellt werden, wenn sämtliche 
übrigen Besteuerungsgrundlagen 
vorliegen.

Deshalb sollten alle Steuerbe-
scheinigungen aufbewahrt wer-
den. Außerdem sollte bei den 
Kreditinstituten für jedes Jahr 
eine Erträgnisaufstellung bean-
tragt werden, weil es die bisher 
üblichen Jahresbescheinigungen 
nicht mehr gibt.
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Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz 
auf die Abgabe von Speisen zum 
Verzehr an Ort und Stelle

Die Umsätze aus der Abgabe von 
Speisen zum Verzehr an Ort und Stel-
le sind eine sonstige Leistung und 
bei der Umsatzsteuer mit dem Regel-
steuersatz von derzeit 19 % zu ver-
steuern. Speisen werden zum Verzehr 
an Ort und Stelle angeboten, wenn 
sie nach den Umständen der Abgabe 
dazu bestimmt sind, an einem Ort 
verzehrt zu werden, der mit dem Ab-
gabeort in einem räumlichen Zusam-
menhang steht und wenn besondere 
Vorrichtungen (Tische, Bänke, Stühle) 
für den Verzehr an Ort und Stelle be-
reitgehalten werden.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
München muss sich der am Rand 
eines Biergartens (Unternehmer A), 
mitten im Wald und drei Kilometer 
von der nächsten Ortschaft entfernt 
betriebene Fischstand (Unternehmer 
B) die Einrichtungen des Biergartens 
zum Verzehr an Ort und Stelle zurech-
nen lassen. Insbesondere gilt das, 
wenn der Inhaber des Biergartens 
mit dem Angebot der Fische wirbt. 
Der Betreiber des Fischstands darf 
nur die zum Mitnehmen – Verzehr au-
ßerhalb des Biergartens – verkauften 
Fische mit dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz versteuern.

Das Finanzgericht stellt allerdings 
klar, dass nicht jede von dritter Seite 
zur Verfügung gestellte Vorrichtung 
dazu führt, dass ein Verzehr an Ort 
und Stelle vorliegt. Es sind immer die 
Umstände des Einzelfalls zu prüfen.

Ehegatten

Herausgabepflicht der hälftigen 
Steuererstattung bei Insolvenz- 
verfahren über Vermögen des 
anderen Ehegatten

Nach einer Entscheidung des Ober-
landesgerichts Oldenburg ist ein Ehe-
gatte grundsätzlich zur Herausgabe 
der ihm nach ehelicher Zusammen-
veranlagung hälftig zugeflossenen 
Steuererstattung verpflichtet, nach-
dem über das Vermögen des anderen 
Ehegatten das Insolvenzverfahren er-
öffnet wurde. Eine z. B. im Rahmen 

einer arbeitsteiligen Ehe zwischen 
den Eheleuten im Innenverhältnis 
vereinbarte hälftige Teilung der Steu-
ererstattung steht dem Rückforde-
rungsanspruch nicht entgegen.

In dem zu entscheidenden Fall hatte 
sich in den beiden Jahren, für die eine 
Steuererstattung festgesetzt wurde, 
der Ehemann im Wesentlichen um 
den Haushalt und die Familie ge-
kümmert. Seine Ehefrau, über de-
ren Vermögen später das Insolvenz-
verfahren eröffnet wurde, hatte aus 
ihren in diesem Zeitraum erheblichen 
Einkünften weitestgehend allein den 
Unterhalt bestritten.

Nach Auffassung des Gerichts stand 
materiellrechtlich die gesamte Steu-
errückzahlung der Ehefrau zu, weil die 
Erstattung allein darauf beruhte, dass 
die Ehefrau zuvor aus ihrem Vermö-
gen erhebliche Vorauszahlungen ge-
leistet hat, deren Überschuss später 
wieder ausgekehrt worden ist. Der 
Ehemann selbst hätte bei getrennter 
Veranlagung weder Vorauszahlungen 
zu leisten noch Erstattungen zu er-
warten gehabt.

Rückwirkende Mietanpassung 
wegen Wertsicherungsklausel 
unter nahen Angehörigen steuer-
lich nicht anzuerkennen

Eine Ehefrau hatte seit 1979 ein Be-
triebsgebäude langfristig an ihren 
Mann vermietet. Im Mietvertrag war 
in einer Wertsicherungsklausel ver-
einbart, dass die Miete auf Grund von 
Preissteigerungen erhöht werden 
konnte. Eine Mieterhöhung wurde 
jedoch von der Ehefrau über 18 Jah-
re hinweg nicht verlangt. Erst 1997 
vereinbarten die Eheleute die Mieten 

entsprechend der Wertsicherungs-
klausel rückwirkend ab 1993 neu zu 
berechnen. Die Nachzahlung für die 
Jahre 1993 - 1997 von 180.000 DM 
machte der Ehemann als Betriebs-
ausgaben geltend.

Der Bundesfinanzhof erkannte dies 
nicht an, weil der Mietvertrag nicht 
entsprechend der getroffenen Ver-
einbarung durchgeführt worden war. 
Dabei war für das Gericht ausschlag-
gebend, dass die Eheleute mehr als 
18 Jahre keine Mietanpassung vorge-
nommen hatten.

Eltern

Kindergeldanspruch für voll- 
jähriges, noch nicht 21 Jahre altes 
arbeitssuchendes Kind nur bei 
wiederholter Meldung bei der 
Arbeitsvermittlung

Hat ein Kind das 18. Lebensjahr, aber 
noch nicht das 21. Lebensjahr vollen-
det und steht es in keinem Beschäf-
tigungsverhältnis, besteht Anspruch 
auf Kindergeld. Voraussetzung ist 
allerdings, dass das Kind bei einer 
Agentur für Arbeit im Inland als Ar-
beitssuchender gemeldet ist.

Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass es nicht ausreicht, wenn 
sich das Kind nur einmal bei der Agen-
tur für Arbeit meldet. Vielmehr sei Vo-
raussetzung, dass das Kind sich alle 
drei Monate dort meldet. Geschieht 
dies nicht und endet die Arbeitsver-
mittlungspflicht seitens der Agentur 
für Arbeit, besteht anschließend kein 
Anspruch auf Kindergeld mehr.


